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 Abruf weiterer Leistungsstufen 
 Änderung des Leistungsumfanges gemäß § 10 HOAI1  

 Beauftragung von Besonderen Leistungen gemäß § 3 Abs. 3 HOAI 
 

betreffend den Architekten-/Ingenieurvertrag vom       
 

 

Zwischen 

 

 dem Freistaat Bayern 

  der Bundesrepublik Deutschland 

  

diese/r vertreten durch 

 

diese/r vertreten durch 

      

      

      

      

- nachstehend Auftraggeber genannt - 

 

 

und  

vertreten durch 

 

      

      

- nachstehend Auftragnehmer genannt - 

 

 

wird nachfolgende Ergänzungsvereinbarung zu o. g. Vertrag getroffen. 

 

 
Inhaltsverzeichnis  

§ 1                         Gegenstand und Grundlagen dieser Vereinbarung 

§ 2                        Weitere allgemeine Leistungspflichten des Auftragnehmers  

§ 3                        Weitere spezifische Leistungspflichten des Auftragnehmers 

§ 4                        Honorar 

§ 5                        Nebenkosten 

§ 6                        Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 

§ 7                        Ergänzende Vereinbarungen 

 
  

                                            
1 Soweit nicht anders bezeichnet, ist mit HOAI immer die HOAI 2013 gemeint. 
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§ 1 
Gegenstand und Grundlagen dieser Vereinbarung 

1.1  Für den Vertrag vom      , Auftragsnummer       (im weiteren Hauptvertrag genannt), 

 wird/werden die unter § 3 genannte/genannten Leistungsstufe/-stufen abgerufen; 

 wird der Leistungsumfang gemäß § 10 HOAI geändert; 

 werden Besondere Leistungen gemäß § 3 Abs. 3 HOAI vereinbart. 

  

1.2 Die Bestimmungen und Anlagen des Hauptvertrages gelten uneingeschränkt auch für diese 

Vereinbarung, sofern nachstehend nichts anderes geregelt wird. 

  

1.3 Folgende Anlagen sind zusätzlich Vertragsbestandteil: 

 VII.     .2       Leistungsumfang 

 Besondere Leistungen - Angebot vom       

       

  

1.4 Dem Auftragnehmer werden mit Abschluss dieser Vereinbarung folgende weitere Unterlagen 

übergeben, die den Leistungen zu Grunde zu legen sind: 

      

 
§ 2 

Weitere allgemeine Leistungspflichten des Auftragnehmers 

2.1 Kosten 

 Die Kostenobergrenze des Hauptvertrages verändert sich durch diese 

    Vereinbarung nicht. 

 Die Kostenobergrenze wird aufgrund der Änderung des Leistungsumfangs nach § 10 HOAI  

     angepasst auf den Betrag von       € brutto (einschließlich dieser Verein- 

     barung). 

  
2.2 Termine 

2.2.1  Die bisherigen Vertragstermine bleiben unverändert. 

2.2.2 Für die nach Ziff. 3.1 abgerufene/abgerufenen Leistungsstufe/-stufen werden folgende  

Termine vereinbart: 

  Einzeltermine:        

  Leistungszeiträume:        

  Fertigstellungstermine:        
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2.2.3 Für die nach Ziff. 3.2 vereinbarten Änderungs-/Wiederholungsleistungen gemäß § 10 HOAI 

werden folgende Termine vereinbart: 

  Einzeltermine:        

  Leistungszeiträume:        

  Fertigstellungstermine:        

  
2.3 Unterlagen 

 Der Auftragnehmer hat folgende Unterlagen bis zum       zu übergeben: 

-       

 
§ 3 

Weitere spezifische Leistungspflichten des Auftragnehmers 

 3.1 Abruf weiterer Leistungsstufen  

3.1.1 Auf der Grundlage des Hauptvertrages wird/werden die Leistungsstufe/n       abgerufen. 

3.1.2 Sonstige Vereinbarungen 

-       
  

 3.2 Änderung des Leistungsumfanges gemäß § 10 HOAI 
3.2.1 Der Leistungsumfang nach § 1 des Hauptvertrages wird wie folgt erweitert/geändert: 

       

3.2.2 Die hierfür notwendigen (Grund-) Leistungen (spezifische Leistungspflichten im Sinne des § 6 

des Hauptvertrages) sind in der Anlage VII.      .2      Leistungsumfang gekennzeich-

net/aufgeführt. 

  
 3.3 Besondere Leistungen gemäß § 3 Abs. 3 HOAI 

Es werden die folgenden Besonderen Leistungen vereinbart:  

 Siehe Angebot vom       (in Anlage beiliegend) 

        

 
§ 4 

Honorar 
 4.1 Abruf weiterer Leistungsstufen  

4.1.1 Anrechenbare Kosten 
Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz: 

 Der Hauptvertrag sieht ein Honorar nach HOAI 2009 vor, nach der die mitzuverarbeitende 

Bausubstanz bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten unberücksichtigt bleibt. 

  Der Umfang der Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz des Hauptvertrages  

     verändert sich durch diese Vereinbarung nicht. 
  Der Umfang der Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz nach § 4 Abs. 3 HOAI wird 

     erstmalig festgesetzt mit       € brutto. 
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  Der Umfang der Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz nach § 4 Abs.3 HOAI des 

     Hauptvertrages wird hiermit angepasst auf den Betrag von       € brutto. 

4.1.2 Sonstige Vergütungsvereinbarungen 

      

  

 4.2 Änderung des Leistungsumfanges gemäß § 10 HOAI  

4.2.1 Die Teilleistungssätze sind der Anlage VII.      .2      - Leistungsumfang zu entnehmen. 

4.2.2 Sonstige Vergütungsvereinbarungen: 
  

 4.3 Besondere Leistungen gemäß § 3 Abs. 3 HOAI 

  Die Vergütung bestimmt sich nach dem Angebot vom       und beträgt       € netto. 

  Die Vergütung für die unter Ziff. 3.3. genannten Leistungen beträgt pauschal       € netto. 

        

 
§ 5 

Nebenkosten 
5.1 Nebenkosten für die Leistungen dieser Vereinbarung 

 werden nach den Regelungen des Hauptvertrages vergütet. 

 werden für die Änderungsleistungen nach § 3 Ziff. 3.2 mit pauschal       € netto vergütet. 

 werden für die Änderungsleistungen nach § 3 Ziff. 3.2 nicht vergütet. 

 werden für die Besonderen Leistungen nach § 3 Ziff. 3.3 mit pauschal       € netto  

     vergütet. 

 werden für die Besonderen Leistungen nach § 3 Ziff. 3.3 nicht vergütet. 

       

 
§ 6 

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 
 Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach AVB des 

Hauptvertrages  

 bleiben unverändert. 
  werden erhöht und müssen mindestens betragen:  

      Für Personenschäden       € 

      Für sonstige Schäden                             € 
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§ 7 

Ergänzende Vereinbarungen 
7.1 Verpflichtungserklärung 

 Sofern noch keine Verpflichtungserklärung vorliegt, verpflichtet sich der Auftragnehmer, auf 

Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tätigkeiten dieser Vereinbarung 

eine Verpflichtungserklärung nach dem Verpflichtungsgesetz über die gewissenhafte Erfüllung 

seiner Obliegenheiten vor der vom Auftraggeber dafür anzugebenden zuständigen Behörde / 

Stelle abzugeben.  

 Er hat dafür zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschäf-

tigten gegenüber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklärung 

vor der zuständigen Behörde / Stelle abgeben. 

 

7.2        
 

 

 
Auftraggeber: Auftragnehmer: 

      den              den       

(Ort, Datum) 

 

..................................................................... 

 (Ort, Datum) 

 

............................................................................ 

(Unterschrift)  (Unterschrift) 

 


